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Nach Streit unl
F'erhsehermit

Messer zugestochen
37-Jähriger vor dem Schöffengericht

Von RaineT Lahnumn-LammeJ't

OSNABROCIC Die Messersti
che hätten tödlich sein kön
nen. Dabei ging es nur um ei
nen Fernseher, vielleicht
auch um 50 oder 100 Euro.
Wegen gefährlicher Körper
verletz~lng muss sich seit ges
tern ein 37-jähriger Mann vor
dem Osnabrücker Schöffen
gerichtverantworten. Bei der
Wahrheitsfindung werden
die Richter auf eine harte
Probe gestellt: In den ent
scheidenden Punkten steht
Aussage gegen Aussage.

"Komme,' der sterbet!"
Ganz eindringlich, in unbe
holfenem Deutsch, alarmier
te ein AIirufer am 7. Januar
dieses Jahres die Notrufzent
rale. Es war der Mann, der
wenige Minuten vorher zuge
stachen hatte, Der 37-jährige
Zerlegehelfer aus Niger war
in seinem Zimmer an der
Martinistraße mit einem drei
Jahre älteren Landsmann an
einandergeraten.

Von dem 40-jäluigen La
gerarbeiter hatte er einige
Viloehen zuvor das Zimmer
zur Untermiete übernom
men, Die beiden sprechen
dieselbe Sprache, das Ver
hältnis war ai1fangs wohl
noch freundschaftlich gewe
sen, Doch dann hatte der
Mieter den Untermieter be
zichtigt, er verhökere seine
Sachen an andere Afrikaner.

Aus dem Misstrauen er
wuchs eine handfeste Aus
einandersetzung, Nach Dar
stellung des Angeklagten hat
der Vormieter Geld geror
delt. Doch sein Kontrahent
erklärte dem Schöffenge
richt, er habe seinen Fernse~

her zurückhaben wollen. Da
raufllin habe der Untermie
ter das Messer gezückt,

Aus reiner Notwehr sei das
geschehen, erklälte der An
geklagte, der die Verantwor
tung für die Eskalation bei

seinem 40-jährigen Lands
mann sieht Der habe ihn in
den Schwitzkasten genom
men und beinahe mit einem
Kabel erwürgt, Um sich zu
befreien, habe er zum Kü
chenmesser gegriffen und
nach dem Angreifer hinter
ihm gestochen.

Die zehn Zentimeter lange
Klinge drang an der achten
Rippe in den Bauch ein und
beschädigte das Zwerchfell,
ein weiterer Stich verletzte
den Mann an Hals und Ohr
läppchen. Nach der blutigen
Eskalation im Zimmer des
ATIgekH~en liefen beide
Männer nach unten, VOl: dem
Schöffengericht beteuelten
beide, sie seien vor dem je
weils anderen geflüchtet

Die polizeilichen Ermitt
lungen haben ergeben, dass
der Angeklagte mit dem Han
dy des verletzten Lands
manns den Notruf abgesetzt
hat Das Telefon will er schon
in der Wohnung an sich ge
nommen haben, wo es auf
dem Kühlschrank gelegen
habe,

Alles falsch, kantelte der
inzwischen genesene Lager·
arbeiter. Er habe das Handy
auf dem Bürgersteig einem
Feuerwehrmann zugewor
fen, der zufällig die Maltini
straße eiltlangge]wmmen
sei. Möglicherweise hat der
starke Blutverlust die Erin
nerung getrübt. Denn der
Feuerwehrmann, der später
als Zeuge aussagte, beschrieb
das Geschehen anders, Er
war erstaunt übel' die ruhige
Situation, die sich ihm dar
bot. Auf der einen Seite saß
ein Mann mit blutenden
Wunden im Hauseingang,
während ein anderer an der
nächsten Straßenecke telefo
nierte: "In einer Hand ein
Handy, in der anderen ein
Messer,Cl

Der Prozess wird 3m Fl'ei-
tagfOltgesetzt.- ..
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